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Zur Durchsetzung der sich aus der Objektordnung ergebenden 
Aufgaben benennen die Leiter der Diensteinheiten Sicher
heitsbeauftragte, die zur Lösung aller eie Sicherheit und 
Ordnung in Dienstobjekt betreffenden Probleme eng mit den 
Objektkommandanten Zusammenarbeiten. Sie haben Maßnahmen 
zur Beseitigung von festgestellten Hangeln in ihren Ver
antwortungsbereichen einzuleiten.

2.2. Der Objektkommandant handelt in Erfüllung seiner Auf
gaben grundsätzlich in meinem Auftrag und ist verantwort
lich für /
- die rechtzeitige Information der Leiter der Diensteinhei

ten oder Sicherheitsbeauftragten bei Veränderungen be
züglich der ObjektSicherung und anderer der Erhöhung der 
Sicherheit und Ordnung des Dienstobjektes dienenden Maß
nahmen

- das enge koordinierte Zusammenwirken mit den Sicherungs
kräften des Wachregiments "Peliks Dzierzynski" und im 
erforderlichen Umfang auch mit denen des Büros der. Lei~ 
tung zur Gewährleistung des militärisch-operativen Wach- 
und Sicherungsdienstes zum Schutze des Dienstobjektes

- die Einweisung, Anleitung und Kontrolle der eingesetzten 
Sicherungskräfte des Wachregiments "Peliks Dzierzynski" 
Berlin

- die Einleitung und Durchsetzung von SofortmaSnahmen zur 
- Erhöhung der Sicherheit des Dienstobjektes
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- die Kontrolle des ein- und ausgehenden Personen- und Kp„ 
Verkehrs sowie die lückenlose Erfassung, Registrierung 
und Dokumentierung aller ElfS-fremden Personen, die das 
Dienstobjekt aus zwingenden Gründen betreten bzw. be
fahren

- die ständige Kontrolle der Punktionsfähigkeit der Objekt 
Sicherungsanlagen und -einrichtungen an der äußeren Ob-Ui.
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